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Neue Arbeitsformen brauchen neue Regeln 
 
Die Christliche Gewerkschaft Metall mahnt schon länger eine gesetzliche Neuregelung 
mobiler Arbeitsformen sowie eine Verbesserung des rechtlichen Schutzes an. Das 
CGM-Frauennetzwerk „connected women at work“ fordert nun, dass ein Vorschlag 
zur Neuordnung immer vorrangig die Unterstützung von Mitarbeitenden mit 
Belastung durch Sorgearbeit im Blick haben muss. 
 
Nach Ergebnissen des Mikrozensus 2021 arbeiteten während der Corona-Pandemie in 
Spitzenzeiten fast ein Viertel aller Erwerbstätigen in Deutschland teilweise mobil oder ganz im 
Homeoffice. Experten sind sich einig, diese Veränderung des Arbeitsalltags vieler Beschäftigten 
wird von Dauer sein. Auch die Mitinitiatorin des CGM-Frauennetzwerks Susann Oerding ist der 
Meinung, mobile Arbeit muss zur neuen Etikette im Betrieb gehören. 
 
Derzeit gilt jedoch noch, ob Beschäftigte mobil oder von zuhause arbeiten dürfen, liegt allein 
in der Entscheidungsgewalt der Arbeitgeber. Zwar gibt es – vor allem in größeren Unternehmen 
– in manchen Fällen bereits individuelle Regelungen durch den Arbeitsvertrag, eine 
entsprechende Betriebsvereinbarung oder vielleicht sogar einen Tarifvertrag. Aber dies betrifft 
gerade lediglich die Hälfte aller derzeitig mobil Arbeitenden – und diejenigen, die mobil arbeiten 
wollen und nicht dürfen, sind bei jener Berechnung ganz außenvorgelassen. Die CGM fordert 
daher vom Gesetzgeber, Beschäftigten, wo es die Tätigkeit erlaubt, einen Rechtsanspruch zu 
ermöglichen, mindestens 25 % ihrer Arbeitszeit mobil zu arbeiten. 
 
Klar ist jedoch auch, eine Flexibilisierung von Arbeit darf nicht zu einer Entgrenzung der Arbeit 
führen. Denn deutlich ist, wo gerade Regelungen wie zum Beispiel Betriebsvereinbarungen 
fehlen, nehmen die Schattenseiten des mobilen Arbeitens schnell überhand. 
Negativerscheinungen, wie Stress durch ständige Erreichbarkeit, Vereinsamung und 
Selbstausbeutung durch verkürzte oder unterlassene Pausen, sind nicht hinnehmbar. Ein Recht 
auf mobiles Arbeiten muss daher immer mit einem verbesserten Arbeitsschutz einhergehen. 
Nur so kann von einer gesunden Selbstbestimmung und keiner Selbstausbeutung gesprochen 
werden. Hierbei kommt es laut Susann Oerding auf das Ziel der Flexibilisierung an. „Mobile 
Arbeitsformen müssen mit einer Wertschätzung familiärer Verantwortung einhergehen. 
Homeoffice darf keine zusätzliche Belastung sein. Um Stress und Selbstüberschätzung zu 
vermeiden, muss eine rechtliche Neuregelung immer die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer 
Verantwortung zum Ziel haben.“ 
 



 

 

Dies hilft insbesondere Frauen, die auch heute noch die Hauptlasten der Kindererziehung und 
Pflege von Angehörigen tragen. „Mobile Arbeit kann, wenn sie sozial und human umgesetzt 
wird, die familiäre Sorgearbeit wie Pflege und Erziehung entlasten. Es geht zum einen um die 
Frage, wie das Einbrechen der Arbeit in den privaten Raum zu rechtfertigen ist. Auf der anderen 
Seite werden durch mobiles Arbeiten signifikante Chancen greifbar, die durch die Präsenzflicht 
am Arbeitsplatz für viele Mitarbeitende bislang unerreichbar waren. Ein Rechtsanspruch auf 
mobile Arbeit wird aus diesem Grund insbesondere auch Mitarbeitende, die 
Familienverantwortung tragen, im Beruf befähigen und unterstützen. 
 
Auch muss ein Recht auf mobiles Arbeiten immer zugleich auch ein Recht auf einen 
Präsenzarbeitsplatz kennen. Mobile Arbeit ist eine alternative Form der Arbeitsgestaltung, die 
die Präsenzarbeit nicht verdrängen darf. „Präsenzarbeitsplätze sind und bleiben wertvolle 
Arbeitsplätze für uns. Wer zuhause keinen Arbeitsplatz zur Verfügung hat, muss weiterhin 
darauf vertrauen können, einen Präsenzarbeitsplatz zu haben.", so Susann Oerding. „Wer nicht 
mobil arbeiten möchte, soll auch weiterhin ein Recht auf einen Präsenzarbeitsplatz haben.“ So 
kann durch Regelungen, wie zum Beispiel eine Flex Location, immer noch der 
Präsenzarbeitsplatz sichergestellt werden. 
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